
RHEIN-SIEG-KREIS  A N L A G E   

DER LANDRAT  zu TO.-Pkt.  
 
 
Erläuterungen: 
 
 
Als Anhang ist eine Übersicht über die Aufwendungen im Bereich des Schulpsychologischen Dienstes 
beigefügt. 
 
Beim ganz überwiegenden Teil der Aufwendungen handelt es sich um Personalkosten. Weitere 
Erläuterungen erfolgen bei Bedarf in der Sitzung. 
 
 
 
 
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildungskoordinierung am 18.03.2011. 
 
 
Im Auftrag 
 
 


